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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.06.2021 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

die Stadt Erfurt hat die Verkehrsanlage „Am neuen Holzweg“ in Azmannsdorf grundhaft 

ausgebaut und dafür Straßenausbaubeiträgen gegenüber den Beitragspflichtigen Ende Februar 

2021 festgesetzt.  

Das Land Thüringen hat zwar zum 1. Januar 2019 die Straßenausbaubeiträge gesetzlich 

abgeschafft, für grundhafte Ausbaumaßnahmen, bei denen vor dem 31.12.2018 die sachliche 

Beitragspflicht entstanden war, müssen aber noch nach dem ursprünglichen 

Kommunalabgabenrecht Straßenausbaubeiträge erhoben werden.  

Derzeit wird erneut an der Verkehrsanlage gebaut. 

Vor diesem Hintergrund stelle ich folgende Anfrage zur Beantwortung innerhalb von zwei 

Wochen: 

1. Wie, wann, aus welchen Gründen und durch wen erfolgt die Genehmigung der erneuten 

Straßenbaumaßnahme? 

2. Wie ist der zeitliche Zusammenhang der Straßenausbaumaßnahem untereinander zu 

bewerten, insbesondere in Bezug auf die Straßenausbaubeitragspflicht der Bürger*innen?  

3. Hat der jetzige Ausbau der Verkehrsanlagen Einfluss auf die Höhe der festgesetzten 

Straßenausbaugebühren, wenn ja, welchen und wenn nein, warum nicht? 
Anlagenverzeichnis 

 

 

 

14.06.2021, gez. i. A. xxxxxxxx 

Datum, Unterschrift 

  

 

Fraktion DIE LINKE., Frau Stange 
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